
Stadt Neumünster Neumünster, 20. November 2023 

Der Oberbürgermeister 

Zentrale Steuerung 

 

 

 

  AZ: -01.2- Herr Stein 

 

 

 

Drucksache Nr.:  0153/2023/DS 
=========================== 

 

 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 12.12.2023 Ö Vorberatung 

Ratsversammlung 19.12.2023 Ö Endg. entsch. Stelle 

 

 

Berichterstatter: 

 

Oberbürgermeister Bergmann / 

Stadtbaurätin Kling 

 

 

Verhandlungsgegenstand: 

 

Städtische Beteiligungen: 

Wohnungsbau Neumünster GmbH; 

hier: Änderung des 

Gesellschaftsvertrages 

 

A n t r a g: Die Ratsversammlung stimmt der als Anla-

ge vorgelegten Änderung des Gesell-

schaftsvertrags der Wohnungsbau Neumü-

nster GmbH zu. 

  

 

 

IRIS: Konzernstruktur stärken 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: Keine. 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz:  Ja – positiv 

 Ja – negativ 

 Nein 

 

 

 

 



-  2  - 

 

B e g r ü n d u n g: 
 

Mit Beschluss der Ratsversammlung vom 04.04.2023 wurde die letzte Änderung des 

Muster-Gesellschaftsvertrags der Stadt Neumünster sowie der darauf basierenden Gesell-

schaftsverträge der städtischen Beteiligungen beschlossen. Für nähere Ausführungen zur 

Ausgangslage und inhaltlichen Erörterungen zum Muster-Gesellschaftsvertrags wird auf 

die Beschlussvorlagen Nr. 0540/2018/DS und 0859/2018/DS sowie 1258/2018/DS ver-

wiesen. 

 

Bevor die Änderung des Gesellschaftsvertrags der Wohnungsbau Neumünster GmbH zur 

notariellen Beurkundung gebracht werden konnte, hat sich aufgrund des nahenden Ren-

teneintritts des bisherigen Geschäftsführers und dem geplanten Verfahren der Nachbe-

setzung weiterer Änderungsbedarf am Gesellschaftsvertrag ergeben. 

 

Mit der vorliegenden Änderung sollen die gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Bestellung eines zweiten Geschäftsführers / einer zweiten Geschäftsführerin ermög-

licht werden, um eine qualifizierte und begleitete Einarbeitung der Nachfolge des bisheri-

gen Geschäftsführers ab dem 01.04.2024 ermöglichen zu können. Zu diesem Zweck wird 

§ 11 des Gesellschaftsvertrags umformuliert und ergänzt. Grundsätzlich vertreten dabei 

die zwei Geschäftsführer/innen die Gesellschaft gemeinschaftlich oder einzeln gemein-

schaftlich mit einem Prokuristen bzw. einer Prokuristin. Der Aufsichtsrat erhält jedoch die 

Möglichkeit, beiden oder einzelnen Geschäftsführer/innen die Einzelvertretungsbefugnis 

zu erteilen. 

 

           Im Auftrag 

 

 

 

Tobias Bergmann 

 

Sabine Kling 

Oberbürgermeister Stadtbaurätin 

 

Anlagen: 
 

 Entwurf des Gesellschaftsvertrages der Wohnungsbau GmbH Neumünster vom 

20.11.2023 
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